
GRAZER

--*

"F-

I

rl}!*t
'rl

Kultur(en) - Formen des Alltäglichen in der Antike
f .qtl;;11;i]1,1"1t.l d,hl ii,,,i_llnUll;lr il'!if iiitü, l:; ilt r'tr. i.lr:l:litlr.i.: :!,;r;i

o
Jt
UI

oFr{
ts
@
E
IJJ

z
3

rr,'i lr. fu {":!it: i l :.",rir 11;li! i,:illtri.l t^tsr lil i i il i, i.;,'

Geisteswis s enschaften
Alte Geschichte und Altertumskunde



Peter Mauritsch und Christoph Ulf (Hg)

KULTUR(EN) - FORüEN DE,S ALLTAGiICHEN IN DER ANTIKE'

TF.IL2



Inhalt

Christoph Ulf/Peter Mauritsch

Kultur(en) - Formen des Alltäglichen in der Antike. Ein einleitendes Vorwort x1

Feiern und Spielen

Kai Brodersen

De gradibus aetatis human ae (Censorinus 14,1ff.) - oder: 75 ist doch kein Aber 3

F,veline Krummen

Kolymbösai, l<linai und eine lydische Mina.
Alkman als Dichter der orientalisierenden Epoche Spartas 19

Ulrich Sinn

Doleumentarische Bildtreue in der griecbischen Vasenmalerei?

Zur Deutung der sogenannten Würzburger Skenographie 45

Renate Lafer

Zurn Begriffgymnasium in den Inschriften der nordafikaniscben rörnischen Prouinzen 59

Erwin M. Ruprechtsberger

Ein Blick auf Palmyra, seine Topographie und sein Amphitheater 69

VendyJ. Raschke

Contest, unity, and marriage in tlte sanctuary of Zeus at Olyrnpia 101

Alberto Camerotto

Il riso dell'eroe satirico in Luciano di Sarrt'osata l2I

Lebensumstände

Herbert Graßl
Der Dichter Menander und die griechische Dernograplrie

Elisabeth Herrmann-Otto
Dion uon Prusas Rückblick auf das uorrömiscbe Griechenland, Lob und Kritik

r35

t4r



Inhalt

Leben mit Sport

Mark Golden

Hierarcbi.es of Heroisrn in Greek Atbletics

Paul Christesen

Ladas: A Laconian Perioihi'c Ofumpic l/ictor?

Zinon Papakonstantinou

Two Boxers in a Fourtb-century B.C. Athenian deffxio

Monika Frass

Kybisteteres oder die Kunst zu unterhalten. Gauhler - Tänzer - Akrobaten (?)

Arlette Neumann-Hartmann
Die Agonotheten der OlymPien

\Tolfgang Decker

Grabinscbrift des Trainers Herrnokrates, Herrnopolis, Ende des 2. Jb's (?) n. Chr

(Sport arn Nil, Suppl. I)

Christian 'W-allner

T. Flauius Tbeodotos. Überlegungen zu einem Periodoniken

Ordnung durch Sport

Robert Rollinger

Schwirnmen irn Alten Orient - eine Nachbetrachtung

Fernando Garcia Romero

Su Forbante, pugile o lottatore

\Terner Petermandl

Sport im Lendenscburz? Kriti.sche Bemerkungen zur Einf)hrung der Nacktheit irn

griecbiscben Sport

Gordon Howie
Stylistic Enactrnent in PindarNemean Seven

Thomas F. Scanlon

Ares and tbe Ofumpics, or Pelops and Polemos

\Tolfgang Spickermann

Lukian uon Samosata und die Leibeserziehung

v1l

v1
Inhalt

Jan Tremel

Zur Stadionrnenik in OfimPia

Gerda Schwarz

Die Triga irn anti'ken Griecbenland' .

Kaja Harter-UiboPuu
IG XII/ g43 - eine rnetri'sche StraJhlausel aus Portus

Andreas \7acke
Gloriaundvirtus als Ziel athletischer watkärnpfe und die (Jnbescholtenheit der

Athleten sowie d.ie erlaubten sportwetten nacb rörnischen Rechtsquellen

Reinhold \Wedenig

Ein Bleietikett mit Farbbezeicbnung uorn Residenzplatz in SalzburgluaAuuTtl

Leben mit Politik

Charlotte Schubert
periklei Redß über d.ie Gefallenen des sarnos-Krieges und der Einfluf da Anaxagoras

in Athen

Herbert Heftner
Die politische Haltung des Kritias in't'Jabre 411

Linda-Marie Günther

Alexanders III. Agone in Asia. Quetlen- und interpretationskritische Überlegungen

Reinhold Bichler

Konnte Alexander wirklich nicht schwirnmen? Überlegungen zu Plutarclt, AIex' 58'4

Karl-\(rilhelm'Welwei
War Alexander der Grofe ein grotler Herrscber?

Üb erlegungen zu ein er F orsch ungs dis kussi'on

Sabine Tausend

Chairon uon Pellene. Platonschüler - Olyrnpionike - Sozi'alreformer - Tyrann

Volfgang Schuller

Ciceros Selbstironie

r57

t6r

177

193

237

349

367

357

379

389

415

407

253

269

287

301

315

323

53/

431

++>

+>/

475

495

509



Inhalt lX

vul Inhalt

Versklavt und freigelassen

Klaus Tausend

Die Shlauinnen uon MetaPa

rüTinfried Schmis

i;;;igrrgr" zur verbreitung der shlaaerei in d.er griecbiscben Land,wirtschaft

JosefFischer
Zam Shlauenbandel lnc römiscben Epbesos

Mardn Pennitz

Zurn Prozess wegen da Kaufs einer uerrneintlichen Sklaain'

Plautus' Rudens als römiscbrechtlich e Quelle ?

Ingrid W'eber-Hiden

Ff,rig, l^r rw ouf rörnerzeit licb en Inscbrifien aus Östurreich

Johannes Deißler

.''ipsepraecipitemsessedeiecitinamnem.DerHerrenmordeinesMainzerSklauen

Gil Xm ZO70) irn Kontext einschlägiger Zeugnisse

Ekkehard'Weber
Ähnlichheiten

Ordnen der V'elt

Gocha R. Tsetskhladze

,ßecoming Greek, - Ostracised by Your Own?

Irena Martlnkovä
iirldrotofKalokagathiaEnrichedby>InuertedKalokagathia'

Gabriele Koiner
jensens der Kalohagathia. Einfühheilenistisches Altersbildni.s aus Zlpern

Heinz Barta

ä, nrl"a"ng de> Rechtsuergleicbung' irn antiken Griecbenland'

Angela Pabst

VonGeisternund'Gesetzen.KuhurhistoriscbeBenacbtungenzurnatbenischenRecht

Sabine Müller
(Anti-)Helden und. Krieger, Kornik und Gewalt i'n Petronius'Satyica

Markus HandY

Zwischensupersririo und rcLi$o. Gedanken zurn Mitbraskult in tetrarchisclter Zeit

Volfgang Scheffknecht

Zwlsiheinandgruppend.asein und Teilintegration. Frernde in derfühneuzeitlichen

G u e I k c b aft : D e r Re i c h s b of Lus t e n au ak ß e i sp i e I

Ordnen durch Vergangenheit

Hugh M. Lee

Boä Go*r, ond. Boxing Gloues. Scaino's Trattato del Giuoco della Palla Pirro Ligorio'

and Mercuriale's D e Arte Gymnastica

Thuri Lorenz

Der Diskoswerfer da MYron

Bernhard Hebert/Ulla Steinklauber

Arch äo logie, Gachich te

Ulrich Eigler/Cornelia Ritter-schmalz

Mancipi,im, Marker, Mherzähler. Sklauenf.guren als uielseitiges Epochenrnerhrnal in

historisch en Ronlanen da t 9. Jabrhunderx

Istvän Kertdsz

The Role of Hellenistic Pergamon in tbe Ancient and Modern olyrnpic Mouement

Volker Losemann

sparta akKehrseite Griechenland.s. Aspekte der literarisclten sparta-Rezeption im

>>Dritten Reich.

Ordner der Vergangenheit

Hannes D. Galter

Am Anfang stand. Babllon. claudius Jarnes Rich und die Anf;nge aborientalischer

Sarnm.lungen

Hubert Szemethy

Wilbelrn Gurlitt und Otto Benndorf

Ein Briefwechset ak Quetleftr die Grazer Llni.uersitätsgescbicbte

Karl R. Krierer
Die Conze-Med.aille. Ausgewähhe schrf*tAcke aus dem Nachlass uon I'vilhelm Gurlitt

im [Jniuersitätsarcb iu der Karl'Franzens-Uniaersität Graz

//3

525

535

553

567

585

6rr

629

873

639

649

659

673

69r

707

719

733

76r

787

79r

8t7

853

901

829



x Inhalt

Kai Ruffing
Nrubrretzing im Krieg.I4tithetrn Weber im UrteilAfted uon Domaszewshi/Otto

Hirschfetd ilier InahlrJudeich, Ernst KorneFnAnn, Vf/ilbelrn Weber, ErnstAdolf

Schulln, Anton uon Premerstein und.(Ilrich Kahrstedt

Heinz Heinen

Lud.wig Drees, Erforscher und Darsteller der antihen olyrnpischen spiele.

Ein Lebensbild

Hugo Meyer
(Jnlder Couer. Poses, Disgaises, and Hidden Meanings in Photograpbs Featuring

Howard Crosblt Butler. An Irnaginary Exbibltion

919

929

947

'Wahrheit, Verstehen und V'ahrhaftigkeit

Christian Bachhiesl

Thuhausalydides. Bernerkungen zur bi.storiscben Kausalität arn Beispiel da Thukydides

Vilfried Nippel
Mar* rrd. dj, Antihe. Eine unuerffintlichte Dhsertation und Randbernerkungen in

einem monumentalen Torso

KarlAcham

Versklavt und freigelassen

989

1011

Ü b er Wab rh e i t, O bj e ktiu it ä t un d w is s e n s c h aft li c h e Verw er t b ar k e i.t.

Einige a I lge rn e in e B e tr a c b t unge n t0z5



672 Gabriele Koiner Heinz Barta

(Innsbruck)

Die Erfindung der >Rechtsvergleichung< im antiken Griechenland

Abb. 5a-b: Fragmenr eines Grabreliefs, Nic osia, CME 4g9

(mit freundlicher Genehmigung des Department ofAntiquities, G. Koiner)

>>'W'ir wissen, daß die Griechen in ihren kulturgeschichtlichen Bedeutungen eigentlich

nicht so sehr von Entwicklung gesprochen haben (obgleich sie auch dieses Prinzip kann-

ren, ...), sondern davon, daß alle großen Errungenschaften einmal eingeftihrt, erfunden

odepgefunden< worden seien, und zwar von bestimmten >Findern<, heuretai, oder

>Stiftern<, wie wir sagen.<<

(LV. Schadewaldt, Die AnJiinge der Geschicbtsschreibung bei den Griecben, 1982)

Lieber Ingo, Du beginnst Deinen Beitrag Der Verglelcb und uergleichende Aspekte in der

Wirtschafts- und Sozialgeschlchte in dem gemeinsam mit Franz Hampl herausgegebenen

Sammelband Vergleichende Gescbichtswissenschafi aus dem Jahre 1978 mit einer stolzen

Ahnenreihe von Verrretern der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und verfolgst damit

den lMeg denvergleichenden Historie< als Methode der Geschichtswissenschaft.l -
Auch ich will in meinem Beitrag zu Deinem 75. Geburtstag das Vergleichen zum Thema

machen, wenngleich nicht in der Alten Geschichte oder der Sozial- und'Wirtschafts-

geschichte, sondern der Rechtsgeschichte. Dabei nähere ich mich Deinem Fach - der

Alten Geschichte - insofern an, als ich rechtshistorisch auf die Erfindungder tRechts-

vergleichung< (als Methode der Rechtswissenschaft) im antiken Griechenland eingehe.z 
"-

- Dieser Schritt in Richtung griechische Rechtswissenschaft ist auch für die \Tissen-

schafts- und die Rechtsgeschichre von Bedeutung da er bisher - vor allem was seine

Institutionalisierung anlangt - unbemerkt geblieben ist. Er ist aber auch von Interesse,

weil damit feststeht, dass nach der >Rechtsgeschichte., der >Techne Nomothetikö</der

>Kunsr der Gesetzgebung< oder Legistik, der >Rechtspolitik< und der tRechtsphilo-

sophie< eine weirere methodische Teildisziplin der modernen Rechtswissenschaft bereits

in griechisch er Zeit entstanden ist'

I rüfieiler 1978,243ff.
2 Zu juristischen, Entdeckungen. und rErfi ndungen < : Sreinwenter 1958 [b] und I 958 [c].



674 Heinz Barta Die Erfindung der rRechtsvergleichung< im antiken Griechenland (r />

gende überlegung. Aber auch wenn eine eigene Lösung (überhaupt) fehlte, konnte man

einem fremden Vorbild folgen, was aber einen Vergleich voraussetzte. Das war für klei-

nere und mittelgroße Stadtstaaten naheliegend, weil diese oft gar nicht in der Lage waren

eine eigene Gesetzgebung zu entwerfen.8 ,Rechtsvergleichung< ist ftir alle Rechtsgebiete

vol B.deot,rng privates wie öffentliches Recht, aber auch für Spezialbereiche wie das

Verfahrens- und das Exekutionsrecht oder das Strafrecht. Heute ist vor allem die Privat-

rechtsvergleichung enrwickelt.e Im 4. Jahrhundert v. Chr. boomte der Verfassungsver-

gleich, *i. d"r Großprojekt von Aristoteles und Theophrast zeigt: Untersucht wurden,

Lrfd"r Suche nach dem besten Staat, der besten Verfassung 158 Poleis/Staaten, darun-

ter Karthago.ro

Von den Anflingen solchen Unterfangens im Schoße der entstehenden antiken-grie-

chischen Rechtswissenschaft will ich handeln. - Rechtsvergleichung schafft, wie alles

Vergleichen, Alternativen, erweirert den Blickwinkel, >öffnet< die Meinungsbildung und

relativiert eigenes Denken. Rechtliches Vergleichen erfolgt, ist es ernst gomeint, mit einer

geistigen Haltung die kulturförderlich und integrierend wirkt.

1. I Historische Rechtsvergleichung

Ingomar 'Weiler srellc seinem Beitragr I zur zweiten Innsbrucker Tagung Lebend(ig)e

Rihtsgeschichte (2005)tz ein auch ftir die historische Rechtsvergleichung bedenkens-

..ra., Morro des Thomas von Aquin voran: Quidquid recipitur, ad rnodurn recipientis

recipitur. Das ist ernsr zu nehmen, denn wir alle gehen von einem subjektiven Denk-

,.h.ma aus.13 \Tissenschaft verlangt aber von ihren Teilnehmern/innen, sich dieses Um-

standes bewußt zu sein, und darüber hinaus, sich um einen >konstruktiven Realismus.

zu bemühen.ra

Historische Rechtsvergleichung hat ferner zu beachten, dass zur >tErklärung von

gleichen oder ähnlichen Erscheinungen in verschiedenen Rechtskreisen.< grundsätzlich

drei Möglichkeiten offenstehen : 
r5

- .,-1...) gerneinscbafilicher (Jrsprung,t6

8 Ruschenbusch 1981, 305 ff. hat dazu eine empirische Untersuchungvorgelegt: tDie Polis und das Recht..

Ich bin daraufin Barta 20it[b], Bd. IIl1, Kap. II I (S. 26 ff.) eingegangen: >Zrhlen zur Polis und ihrem

Rechtsleben<.
e Rheinstein 197 4, Zw eigert / Kötz I 996 oder David/G rasma nn 19 66'
r0 Leider ist sehr vieles verloren gegangen, aber die Athenaion Politeia (als wichtigste Teiluntersuchung) ist

nahezu vollständig erhalten g.bli.b.n, s. Aristoteles 1993: Der Staat der Athener und dazu Rhodes

r98t/1993.
tt Wei1er2007,797.
12 Dazu BartalRollinger 2007, VII ff.
t3 Dux 1982.

'a Dux 1982, l45f.oder297 f.
15 Bolla-Kotek l94O/1969,170 ff., ebenso'W'eiss 1921 m.w. H. - Auch eine Kombination dieser Möglich-

keiten ist denkbar.

l.'$7'issenschaftliches Vergleichen

Vergleichen ist etwas zutießt Menschliches: Man vergleicht Bekanntes mit Unbekann-
tem, Fremdem, Allgemeines mit Besonderem, sich selbst mir anderen, das eigene politi-
sche oder Rechtssystem mit dem eines anderen Landes usw. - ,Vergleicheid.s i.la.h-
ahmen. ist für Aristoteles der'Schlüssel zum Verständnis der Tragödie,3 was zeigt, dass
das Vergleichen der Philosophie des vierten Jahrhunderts (auch a-ußerhalb des i.echts-
denkens) nicht unbekannt war; methodisch dient/e dabei Analogie, der Ahnlichkeits-
schluß.4 - Auch Thukydides vergleicht und setzt dabei gefinkelt diäntilogie ein; d. h. er
stellt etwa der Rede eines Atheners (These), die eines Sp".,"n.r, gegenriblr (Antithese)
und animiert seine Leser/innen und Hörer/innen sich selber ein U"rtJil (Synthese) zubil'-
den: durch Vergleich.

Aber ein Vergleichen, um daraus persönliche oder künstlerische Schlüsse zu ziehen,
ist noch kein wissenschaftliches Vergleichen. Das gilt ftir die Geschichtswissenschaft, wie
die Jurisprudenz, denn wissenschafthches Vergleichen ist methodisches, systematisch-
funktionales und institutionalisiertes Vergleichen. Es dient dem Rechtsdenken - wie an-
dere Teildisziplinen der Rechtswissenschaft (etwa Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie,
Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung) - zum Eikenntnisgewinn,iworir, 

".r.himmer dieser gelegen sein mag.6

Ziel rechtswissenschaftlichen Vergleichens war es seit jeher, nach einer besseren als
der eigenen Lösung (ftir ein normatives problem) .rrrd - -..rn moglich - nach der besten
Lösung zu suchen.T XTar es doch auch damals nicht ausgeschloisen, dass eine andere
Gemeinschaft/Polis, ein anderer Gesetzgeber etwas besser als man selbst geregelt hatte.
Und das war im antiken Griechenland bei der Vielzahl kleiner Stadtstaaten eine nahelie-

I PoetikVI 1449b.
a Zu-r >Analogie<: Poetik xx| r457b. - Aristoteles setzr Platons methodische Erffndung fort und bedient

sich ihrer ausgiebig; ailein und in Zusammenarbeic mit Theophrast, der die neue Methode ebenfalls ein-
setzt; s. unten ab Anm. 23' - Für Aristoteles brachte dies die politische Situation Athens um die Mitte des
4' Jh's mit sich: Athen war zwar eine Demokratie geblieben, war aber längst keine Großmacht mehr und
die Suprematie Makedoniens bestimmte immer mehr das polirische Bild. liach Vilamowitz-Moellendorff
legte es die >terschütterung die durch die verschiebung"n d", grorr-ächte hervorgerufen wurde und sich
über die hellenische welt verbreitete, [...] dem lehrer der nation die aufgabe dopp.it an das herz, die frage
nach dem bescen und bestmöglichen staate zu behandeln<<; \Tilamowitz-Moellendorff lg9 3I,3115.5 Zum Vergleichen in der Geschichtswissenschaft: Bichler 1978, t, der (ibid. 6 ff.:J.G.Droysen und 4l: H.
Gomperz) auch auf den Einsatz der Analogie in der Geschichtswissenschaft hinweist. - Zur Rechtsge-
schichte s. meinen Beitrag Barra20llla],43.

6 Max lreber erwa unterscheidet und vergleicht, um gesellschafrliche Entwicklungen, auch solche rechtli-
cher Art, besser erkennen und beurteilen zu können, zwischen Ideal- und Re"lryien; Veber 1904ll9gg,
194 tr.

7 Rechtsvergleichendes Material.kann fiir die Gesetzgebung und im Rahmen der Rechtsanwendung zur
Auslegung und Lückenftillung herangezogen *".d"rr. Bestimmend clafür, was in eine Rechtsordrrr.,i.,ro,
anderswo übernommen, also rezipiert wird, ist deren Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellung (Rechtsidee).
Auch der Rezeptionsvorgang braucht den vergreich (des Fremden mit Eige;e/t [-,u,r" 

'

.i.



o/b Heinz Barta Die Erfindung der rRechtsve rgleichung< im antiken Griechenland (J/ /

senschaft gefehlt, aber dort habe der für Rom charakteristische >>Selbständigkeitsbe-

trieb<< (nudolph von lhering) hemmend auf die methodische Entwicklung gewirkt.2r

Gemeint ist damit, dass Rom von eigenen Lösungen so überzeugt war, dass kein Interesse

bestand, andere Lösungen für ein Rechtsproblem auch nur kennenzulernen.tt

Hamza kennt zwar den von Aristoteles und seinem Team groß angelegten Verfas-

sungsvergleich berreffend 158 Poleis (darunter Karthago),23 vermag darin aber keine

*iss.r,r.Äafrliche rechtsvergleichende Leistung zu erblicken.2a - Ahnlich unbefriedigend

bewertet Hamza,wie andeie vor ihm, die rechtsvergleichende Schrift Theophrasts Über

I/erträge (Peri syrnbolaion/Ilep\ ouppo).aiarv), von der das berühmte Theophrastfragment

auf uns gekommen ist.25 Theophrast vergleicht darin das Kaufrecht verschiedener grie-

chischer Poleis und >>analysiert deren rechts- und wirtschaftspolitische Zielsetzungen

und unrersucht, ob die gewählten Mittel zum fangestrebten] rechtspolitischen Zweck

raugen, all dies als Vorarbeit künftiger optimaler Gesetzgebungen.r.26 T.heophraxs Peri

s1Äbolaion/über Verträge war Teil des größeren 
'S7-erks Peri nörnon/Über Gesetze, das

i^r, g n, verloren ist37 - Diesem tVerk Theophrasts die Qualität erster Rechtsverglei-

.ho.,g 
"o 

verweigern, halte ich für verfehlt. Denn ein solches Urteil stülpt über das antike

Geschehen ein zu modernes Verständnis, verlangt also zuviel, und wird dadurch dem

ratsächlichen Anfang der Rechtsvergleichung (als juristischer Methode) nicht gerecht.

Hamza kennr zwar die erwähnten einschlägigen \7erke von Aristoteles und Theo-

phrast, nicht dagegen Platons Institutionalisierungsvorschlag ftir die Methode der

suche ich zt zeigen, dass es im antiken Griechenland Anftinge einer >Rechtswissenschaft. gegeben hat.

Hier zeige ich, dass die Merhode deDRechtsvergleichung< eine griechische Erfindung ist.

2t Hamza iSSt, tS f. (unter Berufung auf Iherings Geist des römischen Rechx 1852-1865,11 19 ft).
22 Das trifft hinsichdich Griechenland nicht zu, wie zahlreiche römische Rezeptionen zeigen; Beispiele in

Barta 2010, Kap. I 10 oder Barta 201 1 [b]' Kap. II l3 und 14 u. a' m.
23 Mag davon "r.h.,u. 

dieAtbenaion Politeia erhalten geblieben sein, diese daFür fast vollständig. Das lässt

Arrfb"u und Zielserzung des Projekts erkennen; s. Dreher 1993 und den Standardkommentar von Rhodes

l98l/1993 sowie zum Verhäknis der vielen ,Politien<'zur >Politik< des Aristoteles: W'ilamowitz-Moel-

lendorff 1893 I,359 ff.,der daraus aber auch keinen juristisch-methodischen Schluß zieht (und überhaupt

rPolitik. und >Jurisprudenz< nicht trennt).
24 Das kann man insofern bejahen, als der Vergleich nicht im einzelnen'Werk, sondern (nur oder doch vor-

nehmlich) im Gesamtprojekr des Verfassungsvergleichs steckt. Letzteres hat Hamza übersehen.

25 Erhalten bei Srobbaeus, Florilegium XLIV 22 (Meinecke); bei \Weiss 1923,247 FN 9 finden sich Hin-

weise auIfrühere Ausgaben und Übersetzungen.
26 Troje l97l,Z1,. - Troje häk die Behauptun6 ,>es habe vor, neben und nach Theophrast keine ähnliche

Lireratur zum positiven Privatrecht gegeben, [fur] erweislich unhaltbar; im Gegenteil wird man mit besse-

ren Gründen in Theophrasts Fragment den Repräsentanten einer ehemals umlangreichen Literatur sehen

dürfen... - ßid. 31 ver.weist Troje auf seinen Lehrer F. Pringsheim, der nach anfünglicher Ablehnung jeg-

lichen rechtswissenschaftlichen Denkens bei den Griechen, seine frühere Position modifizierend immer-

hin ausgefrihrt habe: ,rMit Theophrasr flingt echte wissenschaftliche Betrachtung an [...] Die Griechen

*"r.n *f d.- -Weg, eine selbständige Rechtskunde zu schaffen... (Nachweise bei Troje)
27 Theophrast fiihrt mit dieser Sammlung (im Peripatos) zu Ende, was in Platons Akademie und im Lykeion

des Aiistoteles begonnen worden war; s.'w'ilamowitz-Moellendorff 1893 I,360 f.

- RezeptiontT oder
- unab h ängig [voneinande r] se lbständige G leich b ildung <<.

Bolla-Kotek ist in ihrer überschaubaren (Jntersuchung der >Tiermiete und Viehpacht
im Altertum. (Mesopotamien, antikes Griechenla"a 

""a 
ptolemäische, Agypr.rrj 

"u-Frgebnis gekommen, dass für ihre Arbeit die drittgenannte Erkläm"g;;ödi.6."i
heranzuziehen ist; und sie eriirnert daran, >rdaß eben gleiche oder ähnliche wiitschaft-
liche, soziale und klimatische Verhältnisse ein gleichariiges, vielfach frappant paralleles
Rechtsinstitut auch selbständig und unabhangig h"ruorg.6r".ht haben können...rs

Eine weitere Vorsichxruafregel für jede hisrorische Rechtsvergleichung ist die, dass die
historische (vergleichs)situation nicht mit einem mode.rr.., 

-od., 

".rJh 
,,u, späteren

Maßstab gemessen werden darf,, sondern (nur) als Entwicklung >ihrer Zeit< zu versrehen
ist' - Das bedeutet ftir-meinen Beitrag, dass der anrike Beginn der Rechtsvergleichung
(als juristischer Methode) nicht an ihrer modernen AusforÄung gemessen werden darf,
mag sich auch der funktionale Kern von Platons überlegungen b"is-heute nicht verändert
haben.

2. Bisherige Einschätzungen - Gäbor Hamzas >comparative Law and
Antiquity<

Gäbor Hamza hat der Rechtsvergleichung in der Antike und der Rechtsvergleichung be-
treffend die Antike eine Monographie gewidmet.re - Aber er geht 

"rrs 
h.oti!., Sichäon

fragwürdigen Prämissen aus, denn er verneint, der damals h"errschenden üeinung fol-
gend,-die Frage' ob es im antiken Griechenland oder Rom >umfassende . rechtsveiglei-
chende Analysen gegeben habe; ftir Griechenland mit dem Argument, dass es dort an
einer Rechtswissenschaft (im römischen Sinne) gefehli habe,lie Rechtsvergleichung
hätte betreiben können'2' In Rom - so Hamza - tr*U" es zwar nicht an einer Rechtswis-

16 Etwa indoeuropäisches Erbgut, womit vorsichtig umgegangen werden muss; s. Barta 2010, 29 und 244 ff.
sowie Barta 20ll[b]' l16 Anm. 675 (ft;rmliche Hausdurchsuchung bei Diebstahlsverdacht im griechi-
schen und römischen Recht: lance et licio) und ibid. 553 ff: >Epikieros/Erbtochterrecht. (g.mängrie-
chische und indische Regelung)!

17 Rezeptionen, Transfers, Beeinflussungen werden häufig nicht offengelegt, was den Nachweis erschwert
oder unmöglich macht; s. meinen Hinweis Barta zoo6,2rc f. 

",rf 
diia,ifig" >partielle Integration frem-

den Rechts in autochthone Enrwicklung<: normarive Spolien. Vgl. auch ä*, B.i.pi.l römicher Rezep-
tionspraxis (cicero), in: Barra}}lz,4l ff: >Fall 2: chilon, Theoph-rast und Aulus Gellius<.r8 Bolla-Kotek l94O/ 1969, 173.

te Hamza l99l; Besprechungen des !flerks: Zimme rmann 1994, Hengstl 1994 und,l995 sowie Lamberti
1995.- sein Forschungsziel bleibt unklar, was Zimmermann r994,5t3moniert hat.

20 Hamza 1991' 19 f : 
'>The major reason for the lack of comparative analysis of comprehensive character in

Athens is that there did not develop a iurisprudentia in Roman sense.<< - Mit meinem Graeca-projekt ver-
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Rechtsvergleichung um dem Polismodell (seiner >Politeia<) legistisch zu dienen.2s Auch
deswegen zieht Hamza, trotz eines sonsr beachtlichen ü"rr"ra.rdrrirres für die juris-
prudenziellen Leistungen der Griechen, einen falschen Schluß. Dies offenbart die Gefahr
des Verharrens in einer wissenschaftlichen Tradition, wo ., g.U";" g.wesen wäre, sie zu
verlassen. - Platons Ausführungen in den Nornoi., mit dem vors.hläg d., v.*.r,d.r.,g
von >Theoroi< für die Legistik der Polis,liefert gleichsam das theoretiih-politische Funl
damenr ftir den Einsatz der juristischen Methäe de.Rechtsvergl.t.h,r.,g.. - Das soll
näher ausgeftihrt werden.
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Bemühungen in die gleiche Richtung und es ist gebührend zu erwähnen, dass rechtliches
Vergleichen früh einsetzte. Meine Überlegungen sollen zeigen, wie früh dieses Denken
bei den Griechen erfolgt ist und dies nicht nur konzeptuell-theoretisch, sondern bereim
wissenschaftlich-rechtspraktisch. Nach den Anfängen rechtlichen Vergleichens bei
Platon,3r kommt es durch Aristoteles und Theophrast (und ihren Teams) bereits zu
Großunternehmungen, mag davon auch vieles verloren gegangen sein. Charakteristisch
ftir die frühe rechtliche Komparatistik ist es, dass sie in Gemengelage mit der Rechts-
geschichte,32 der Rechtspolitik und der Rechtsphilosophie auftritt.33 - 'Wie in der Ge-
schichtswissenschaft spielt auch im (praktischen und theoretischen) Rechtsdenken beim
Vergleichen die Analogie - als juristischer Ahnlichkeitsschluß - eine Rolle. Rechdich
geht es dabei um Lückenfüllung (und zwar um echte wie unechte Lücken). Das bedeutet:
Keine Rechtsordnung ist lückenlos. Da aber im Privarrecht - anders im Stra0 und zum
Teil auch im öffentlichen Recht, jeder dem Gericht vorgelegte Fall entqchieden werden
muß/te, und sich Richter (bei bestehender Entscheidungspflicht) nicht auf ein non liquet
stützen und sich dadurch ihrer Pflicht entschlagen konnren, mußte (im vom Richtei zu
entscheidenden Fall), wenn keine Norm zur Verftigung stand, eine >(neue) Norm< la
concretz geschaffen werden. Im antiken Griechenland bildete auch dafür der weitverbrei-
tete Richtereid die rechtliche Grundlage.3a Danach hatten Richter streng nach dem Ge-
setzztJ entscheiden, aber dann, wenn das Gesetz eine Lücke aufivies oder ein unbestimm-
ter Gesetzesbegriff (asäbeia, bläbe, hybris etc.) auszulegen war, nach dikaiotäte gnörne/6v
rcaorärey'vdtltrlzu entscheiden. Im Österreich der Gegenwarr weist den \7eg dazu die be-
rühmte Naturrechtsnorm des S 7 ABGB (von 181 I/12), andem sich über Europa hinaus
viele Staaten orientiert haben. Er weist Urteilende (bei der Rechtsanwend""gf im Falle
des Vorliegens einer Gesetzes- oder Rechtslücke an, die fehlende Norm auf die vom Ge-
setz beschriebene \7eise (mittels Analogie) zu schaffen und sie der Entscheidung zugrun-
de zu legen. $ 7 ABGB kennt - weitergehend als der antike fuchtereid - drei Arten des
Ahnhchkeitsschlusses: die Gesetzes- oder Einzefallanalogie,3t die Gesarnt- oder Rechts-
analogie36 und schließlich als dritte und letzte Möglichkeit die Aruwendung der natürli-
cben Rechtsgrurudsätze. Sie gestatten - dem griechischen fuchtereid vergleichbar - einen
Rückgriff auf die Normen einer Rechtsordnung und (sogar über die einzelne Rechrs-
ordnung hinaus) auf die Normen aller Kulturs taaten.37

rr Vgl. unten Anm.48.
32 Dazu schon Barta 201I [a], 35 Ff
33 Ohne hier daraufeingehen zu können sei betont, dass auch die großen Philosophen der Griechen (Platon,

Aristoteies und Theophrasd juristisch gearbeitet haben; ich gehe daraufin den noch ausstehenden Bän-
den III und IY von Graeca ein: Vgl. aber schon Barra 2010, 8 fF.: >Einleitung< oder ibid. 6i ff.,70f[: Kap.
I l undBarra20ll[b] IIll,Kap. II 4und 5und,Il/Z,Kap. II 13,5. 144f.

3a Siehe dazu im >Glossar< von Graeca die Stichworte: >fuchtereid<, >dikaiotäte gn6me<, >Nomologisches
'Wissen< sowie nunmehr Velissaropoulos 2012.

35 Hier wird eine bestehende einzelne gesetzliche Regel aufeinen gesetzlich nicht geregelten Sachverhak (der
zu entscheiden isr) angewandt; Beispiel in Barta 2004lalll,7L3 tr.

36 Hier erzeugt der Rechtsanwender aus mehreren bestehenden Normen, eine neue; s. Anm. 35.
37 Um meine Ausftihrungen nicht zu belasten, verweise ich auf Barta 2004[ a)II,723 ff.: mit Skizze.

3. Frühe komparativezielsevungen im antihen Rechtsdenken -verschränkung von >Rechtsgeschichre< und >Rechtsvergreichung<

Die rechtsgeschichtliche Be trachtung schließt häufig ein vergleichendes Element ein. Dasgilt auch ftir die Philosophie-G.sÄi.hte (bei Aistot.r.il, 
"".t deren vorbild die>Rechts-Geschichtet geschaffen wurde.2e Rechtshistoris.t. rrag.stellungen animierenoft zum V- ergleichen, ,lo d"r, es nicht überrascht, dass beide juristischen Methoden zeit-lich parallel oder in elgem Abstand gefunden wurden. In iftpiteL VIII I von Graeca:>Anftngliches Methodens.t. ,pr..hJ ich von einer >verschränkung von Rechtsge_

schichte und Rechtsvergleichung. und zusätzlich davon, dass schon in griechisch er Zeit
vergleichende Argumente nicht nur in der Rechtserzun& ,orra.'lo.n in der Rechtsan-
wendung eine Rolle spielten. Bedingt war das u. a. durch-den verbreireten > fuchtereid<.30

Die ersten anriken komparativen Bemühungen waren nadrlich noch nicht so ambi-tioniert wie spätere und diejenigen der Modeine. Aber es waren ersre nennenswerre

28 Hamzaweist die stelle (s. unten Anm. 5l) auch nicht im Quellenindex seines'werks (s. 2s5) aus; auchdie Rezensenten von Hamas '!ü'erk (Zimmer mann l994und Hengstl: lgg4 llnd,lgg5) kennen diese pla-
tonstelle nicht' - Hengstl behauptet sogar (1995, 164)t nn c-ht.t""l"iJ""g tr, .a. Forschungsdisziplin,
welche, eigentlich [!] erst im leutenJahrhundert enrsranden [r.. d.ä l9.Jd, in diesem [sc. 20.] Jahrhun-dert Bedeutung erlangt hat und in dessen zweiter Hdlfte_ zur Blüte g"ai.h.n'i.ro (l) Hengstl kennt zwardie einschldgige Arbeiten von Aristoteles, beurteilt sie aber falsch, äißt er doch Aristoteles daran, ,rwasman heute [!] unter Rechtsvergleichung versteht.. (ibid. 165) und erkennt nicht, dass es Aristoteles beimEinsatz von Methoden um ,Erkenntnlsgewinn< g"ht; ,. -"in. Ausführungen 20ll[a]. Auch sonst irrtHen8stl in vielem; so geht er von einem überholten \fissenschaftsb.g.iff"ir, der m. E. >runderneuerr<

". 
werden muß' (Ich gehe darauf in Bd. III, Kap. vI und Bd. IV, Kap. vII i"a vrii 

"." Graeca ein.)
'n 2^:: meine Ausftihrungen Barta 201I [a], 40 ff., twotu*:ihlt" di" philosophie eine historische und ver-gleichende Perspektive?<.
30DazuinBarta2010,90'212f.,4r2f.,439f.;Barta20ll[b] 

il/r:19,63,262;\/2:89,ror,rz9,r3zff.,
246 f' (in Anm' 1492 verweise ich auf Brodersen/Günther/Schmitt 1996, Nr. 266, wo der fuchtereid vonEresos/Lesbos wiedergegeben wird), 2gg, 36g; s. nunmehr auch Velissar.p;"1;; 20n). _Inhaltlich isthier auch das Konzept der Epicikeia/aequitas/Billigkeir zu nennen (s. Barta 20ll[b], Kap. II l3), dasebenfalls zu Vergleichen ftihren kann.
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Ehe ich auf die Entstehung der Rechtsvergleichung in griechischer Zeit eingehe, weise
ich noch darauf hin, dass Analogie (und das ihr zugrunde liegende Vergleichen) gerade in
der Frühzeit der antiken Rechtsentwicklung (etwa der griechischen Ärchaik) äo.h 

"rr.folgendem Grund wichtig war: Frühe Gesetzgeber normieren eng und kasuistisch, und
frühe Rechtsanwender hingen am \(/ortlaut des Gesetzes.38 - Die Anwendung von Ana-
logie ftirderte dagegen eine Orientierung am >Geist der Gesetze <, was bei kaiuistischen
Regelungen von Bedeutung wa'r und Bewegungsspielraum über den W'ordaut hinaus
(und dies ohne Geserzesänderung) schuf.3e

{ ll{,,_r '

4. Auchdie >Rechts-vergleichung< stammt aus der philosophie '',

Das Entstehen derJurisprudenz im antiken Griechenland - und nicht erst in Rom (!) -
könnte bald ein Gemeinplatz sein, ebenso wie die Erfindung der Rechtsvergleichung
durch Platon' Platon hat seine methodischen überlegung. fti. eine instirutiorraliri.rtl
Rechtsvergleichung in den vielgelesenen und noch häufiger zitierren Nornoi angestellt,
was bisher aber niemandem aufgefallen zu sein scheint. - Ich will von dieseoErfindung.
Platons berichten und Dir, lieber Ingo, meine Überlegungen zu Deinem 75. Geburtsiag
dedizieren.

. . N*! der Rechtsgeschichte, der Rechtspolitik, der Rechtsphilosophie, der Legistik
(als Techne nornothetihe), der Rhetorik (samt Logographent,t-) ond einer hocf,ent-
wickelten Kautelarjurisprudenz (ohne die eine Rechtswissenschaft nicht hätte entstehen
können),40 ist auch die Rechtsvergleichung griechischen Ursprungs. Nach den bisherigen
Ergebnissen des >Graeca-Projekts< stellt das keine allzu große üterraschung dar. Wlhl
aber bedeutet dies ftir die herkömmliche rüTissenschafts- und die RechtsgescÄichte einen
nicht unbedeutenden Paradigmenwechsel. Denn es spricht nunmehr vieles dafür, dass
das Rechtsdenken und Rechtshandeln der Griechen doch nicht so >primitiv< und
>naiv< war, wie manche I7issenschaftler glauben machen wollten. - Zusammen mit wei-
teren juristischen tErfindungen< wie der Epieikeia,ar dem bis an den Schutz der Men-

38 Siehe auch Barta 2010, Kapitel III vor l: >Aristoteles zur Tragödie<, am Ende (Bedeutung der Dichtung
ftir die 

'Auslegung<).3e Erstmals formuliert hat diesen Unterschied Aristoteles in der Rbetorik | 13, I374b (17): zitiert nach
Krapinger 1999; auf die sogenannte verba-voluntas-Debatte gehe ich ein: Barta 2010,72,134 und 50g:
Kap' I 1. 4 undg; Barta 201 I [b] lI/2,84 ff.: Kap. II 13 sowie Bd. III, Kap. VI 3: >Vom Beginn des Rechts-
denkens bis Chaironeia<. - Montesquier (De I'Esprit da Loix: 1748) hat diese Untersche-idung wohl von
antiken Vorbildern übernommen; seine Griechenverachtung (in: Mes pensles) könnte daher rühren, dass
er origineller erscheinen wollte, als er war; s. Graeca, Bd. III, Kap. VI 7: >Beunruhigendes und verun-
sicherndes Denken der Griechen?<.

4o Dazu demnächst Graeca,Bd..III, Kap. VI 2b: >Leistungen des griechischen Verkehrs(privar)rechts< und
Bata2004[b],27 ff.

4t DantBerra}0l I [b] IIl2, Kap. II 13.
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schenwürde heranreichenden rechtlichen Schutz der Person/Hybfis,az der Verschuldens-

haftunga3 und dem ersten Kollisionsrecht (der Rechtsgeschichte)4 sowie der Unterschei-

dung von Natur-, Fremden- und Völkerrechtas führte das - zusammen mit weiteren >Er-

findungen. und tEntdeckungen< - zumEntstehen einer griechischenJurisprudenz und

Rechtswissenschaft.a6 Damit sollen Roms juristische Leistungen nicht geschmälert wer-

den, allerdings vermag Rom künftig auf seinem juristischen Triumphwagen nicht mehr

so viele Trophäen wie bisher mitzuftihren, denn einige davon - und nicht die geringsten

- schmücken ktinftig die bislang meist verkannte (und unter ihrem'Wert gehandelte)

antike griechische und die noch mehr vernachlässigte orientalische Rechtsentwicklung.

,.. i', 
j 'i

.,r' ,1\ .:,,,

5. PlatonsErfindungder >Rechtsvergleichung< \''; ':' c/\ tt''t '

,A

Heinz Barta

i ...

Die Suche nach einer besseren (als der eigenen) oder der besten Lösung eines Rechts-

problems spielt seit der Antike eine Rolle.aT Platon ist aber, wie ich zeigen werde, noch

weiter gegangen und hat methodisch einen vergleichenden rgöhtspolitischen Ansatz'

nicht nur grundsätzlich (und im Einzelfall) bejaht, sondern el hat in den Nomoi dazu

einen ersren (!) Insrirutionalisierungsvorschlag unterbreitet.4s Ihm schwebte erkennbar

vor, die >Kunst der Gesetzgebung. durch den Vergleich der eigenen mit den Lösungen

fremder Rechtsordnungen zu bereichern; und dies als Daueyinrichtung. - Sein Vor-

schlag stützt sich auf eine bestehende (zunächst einem andeien Zweck dienende) Ein-

richtung, aus der er eine rechtspolitisch ausgerichtete Institution (mit Methode) ftir das

Rechtsdenken der Polis macht.

a2 DaztBartaZ0ll[b] IIl2, Kap. II 14.
43 Siehe Barta20ll[b] IIl1, Kap. II 4und 5.
u DazrBarta}Ol0, Kap. I8.
at Dazu Barta 2010, Kap. I 9.
46 Ich behandle das auch in Band lIIvon Graeca, der demnächst erscheinen soll; zu den Begriffen tRechts-

wissenschaft< und rJurisprudenz<: Barta 201 0,70 ff.
a7 Eine vergleichende (wissenschaftliche) Perspektive kannte in der Antike nichc nur das Rechtsdenken, son-

dern etwa auch Politih Literatur und Religion; Masek 2011, 55: Vergleichende Religionswissenschaft

(Xenophanes).
48 Platons Nornoi sind als rechtsvergleichendes Unternehmen konzipiert: Der Plan, normative Modellrege-

lungen ftir einen zu gründenden Staat zu schaffen, soll von einem Vertreter Athens, Kretas und Spartas

verwirklicht werden, deren tVerfassungen< berühmt waren.
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5.1 Platons >Theoros<
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guten Ruf erworben haben, wenn das Kollegiurn der Gesetzeswächter ihn als Muster in
die andern Staaten entsenden soll<<. - Schon vor dieser Stelle betont Platon,56 dass

ein Staat, der keine Erfahrungen mit schlechten und guten Menschen gesammelt hat, weil
er sich von jedem Verkehr abkapselt, [...] wohl niemals imstande sein [wird], zu der
erforderlichen Gesittung und Vollkommenheit zu gelangen, und ebenso wenig wird er
auch seinen Gesetzen bleibende Geltung verleihen können, wenn er diese nichr aus

Einsicht, sondern bloß durch Gewöhnung angenommen hat.57 Es gibt nämlich unrer den
vielen Menschen immer wieder einige Leure von görtlicher Arr - nichr viele -, deren
Bekanntschaft zu machen von unschätzbarem 'W'ert ist; sie werden in Staaren nrit guten
Gesetzen nicht häufiger geboren als in anderen. Ihrer Spur muß der Bewohner von gut
verwalteten Staaten allezeit aufseinen Reisen zu \Tasser und zu Lande nachgehen, sofern
er selber gegen verderbliche Einflüsse gefeit ist, teils um die gesetzlichen Einrichtungen, die
in seinem Lande gut getroffen sind, weiter zu festigen, teils um sie zu veqbessern, falls sie

Mängel aufweisen. Denn ohne dieses Beobachten und Nachforschen wird kein Staat
jemals in seiner Vollkommenheit besrehen bleiben können, ebenso wenig aber auch, wenn
man dieses Beobachren schlecht durchftihrt.

Platons Vorschlag ist bis heute aktuell, aber kaum verwirklicht.
Nach seiner Rückkehr in die Heimat soll sich der Theoros

in die Versammlung derer begeben, die über die Geserze die Aufsicht ftihren.58 [...] Die
Zusammenkunft dieser Männer und ihre Besprechungen sollen srers die Geserze zum
Gegenstand haben, sowohl die des eigenen Staates als auch das, was sie erwa anderswo an

Besonderem auf diesem Gebiet entdecken, und ferner alle Kenntnisse, die ihnen be i e iner
solchen Untersuchung von Nutzen zu sein scheinen, so dass denen, die sie sich aneignen,
die Sache dadurch klarer wird,5e während denen, die sie nicht besitzen, das Gebier der
Gesetzgebung dunkel und verworren erscheint. [...] In diese Versammlung also soll sich
derjenige, der die gesetzlichen Einrichtungen bei den andern Menschen beobachrer hat,
gleich nach seiner Rückkehr begeben, und wenn er Leu[e getroffen hat, die ihm irgendeine
kluge Bemerkung von irgendwelchen Leuten über die Gesetzgebung oder die Erziehung
oder die Bildung mitteilen konnten, oder wenn er gar mit manchen persönlichen Beob-
achrungen zurückkommen sollte, so soll er dies der ganzen Versammlung mirreilen.

56 Nomoi XII 95la ff; Übersetzung: Schöpsdau/Müller (Platon 2001).
57 Platon unterscheidet hier gesatztes Recht, vdpog yypaltövoc,, von Gewohnheitsrecht (es zählte zum äypa-

Qo6 vdpo6), das es nach HansJulius Ifolffim antiken Griechenland angeblich nicht gegeben hat. - Platon
spielt hier darauf an, dass das Gewohnheitsrecht geistig noch weniger durchdacht war, als das schriftlich
niedergelegte Recht. Die Konkretisierung von Gewohnheitsrecht oblag in höherem Maße, als dies ftir
verschriftetes Recht gilt, dem Rechtsanwender/Richter.

t8 Das sind die Nomophylakes; nt ihnen N o rn o i 9 6 | a ff .
5e Darin steckt denmoderne. Gedanke der Rechtsakzeptanz (durch die Rechtsadressaten), um den sich

Platon auch anderweitig kümmert; s. Barta 2003,214ff (Platons Plädoyer ftir Gesetzespräambeln) und
Platon als >Erfinder< des soft law (der lex imperfecta): demnächst Graeca,Bd.IV, Kap. VII 4.

\r,a

Zu Platons bereits wissenschaftlich zu nennender Einschätzung der >Rechtspolitik< ist
festzuhalten:ae wie wichtig er die laufende Beobachtung der iormativ.n Entwicklung
und Yor allem ein gezieltes und kontinuierliches Verbesiern der Rechtsgr.rndl"gen d.i
Gemeinwesens (der Polis) nahm, zeigt sein Alterswerk ÄIa rnni.so Er behanäelt daÄ auch
die Aufgaben eines rechtlichen'Beobachters, des 0eap6s/Theoros5r und knüpft damit an
eine bestehende Traditio"y' an, mag diese auch anderen Zwecken g.di.nt haben:t2
Kolonien schickten zu ieligiösen und profanen (Haupt)Festen der Mutterstadt
Festgesandt€ /leapoi und dasselbe taten die Metropol^en bei den Festen ihrer
Tochterstädte. - Platon verwendete den Begriff des Theoros fiir juristisch e Zwecke.s3
Sein Theoros ist nicht mehr Festgesandter, äer sich in Muße einer zweckfreien Schau
hingibt, sondern er ist Vertreter der Polis mit veranrworrungsvollem (Arb.itr)Aoftr*g
Er hat wachsam zu prüfen, ob am besuchten Ort Regeln oder"Institutionen exisrieren -
gesetzliche oder andere (etwa administrative), die ftii die entsendende polis von Bedeu-
tung und Interesse sind. Auftraggeber der Theoroi war (bei Platon) das Kollegiu- d.,
Gesetzeswächter, der Nomophylak es /.to1toQ6),arceg.

Platons Theoroi betreiben nicht nur ein biederes Gesetzgebungshandwerk, sondern
unterstützen die Technd der Gesetzgebung auf Dauer r.rrrd ,i. beireiben - auch nach
unserem,hzutigen Verständnis - beobachtend und reflektierend (vergleichende) Rechts-
wissenschaft. Verwunderlich, dass dieses schöne Beispiel früher ,rni.r-f"rr.nier poli-
tischer und wissenschaftlicher Sorge um eine angemessene Erhaltung und G.rtalt.rni d.,
Rechtsordnung (tRechtspolitik< unter Einsarz denRechtsvergleiJh.rng.) bislang"wis- _

senschaftlich übersehen werden und in vergessenheit geraten koirrt..ra 
"

Aber betrachten wir Platons Einrichtung näher: D"er Theoros /lea+öqsollte nach pla-
tons-Vorstellung nicht jünger als 50 und nicht älter als 60 Jahre alt, also menschlich und
fachlich reif sein'55 Seine Aufgabe war es, in andere Stadte zu reisen, um deren Einrich-
tungen, vor allem deren Gesetze und Institutionen kennenzulernen. Er/Sie mußte/n
>>zu denen gehören, die sich sowohl im allgemeinen als auch besonders im Krieg einen

aeB.ezi'pezur>Rechtspolitik<ffndensichanverschiedenenStellenvon 
Graecaikechtsgeschichte,Rechtsver-

gleichung und Rechtsphilosophie dienten vornehmlich der Rechtspolitik. Diese juristischen Teildiszi-
plinen waren Segmente des Methodensets, das die Griechen zor Begründung der Rechtswissenschaft
ftihrte.

50 Schon vor der hier näher behandelten Stelle (im xu. Buch), behandelt platon im \1. Buch d,er Nomoi
(769d-77la) die Frage der Erhaltung und Verbesserung der Gesetze und nimmt dabei eine (selbst)kri .

tische Haltung gegenübder dem Gesetzgeber ein; er -".h" F.hl"r, übersehe manches und bedürfe daher
ständiger Kontrolle.

5' NomoiXII 95ldff.
52 Vgl. Barta 20 10,356FF.: Kap. I8 >Die Große Kolonisation..
t3 Zur_Erymologie von >rheoria< und ,rheoros.: Schadewaldt 19g2, 1g6 f und r97g, lg0 fn; platons be-

griffliche !7'eiterenrwicklungkennt Schadewaldt aber nicht.
5a Zur Rechtspolitik heute : Barta/Ganner 2005.
55 Dies eröffnete ein Feld beruflicher (Aus)Bildung.
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5.2 Platons Vorstellung von Gesetzgebung reicht über das Rechrsdenken hinaus

-ü/elcher Geist steckt doch in einem solchen Verständnis von Gesetzgebung! Ist sie nicht,
so verstanden, nicht nur röytrl/techne/fachliches Können oder Handwerk - sondern
bereits mehr: hrto-ti1p1lEpisteme: \Tissenschaft? Diese Form von Rechtspolitik erweist
sich als umfassendes und verantwortetes Rechtsdenken und Rechtshandeln unter Einsatz
der rechtsvergleichenden Methode: mithin als Teil der >\Tissenschaft vom Recht<. Die
von Platon beschriebene Tätigkeit der Theoroi erfaßt und kreiert bereits erkennbar die
tRechtsvergleichung< als Instrument für die rechtspolitische Entwicklung (der Polis),
enthält aber auch schon Ansätze eines disziplinären Verständnisses, das später zur
tRechtstatsachenforschung. und >Rechtssoziologie< wird.60

Der Blick solchen Rechtsdenkens richtet sich sowohl in die Vergangenheit (rRechts-
geschichte.),6r als auch in die Zukunft (>Rechtspolitik.), vergleicht also historisch wie
aktuell; Rechts-Vergleichung.62 - Daneben klingt - nicht nur nebenbei - eine Ebene
rechtlicher Ethik und Didaktik, ja des Schulischen an und will wohl den Bürgern die
Akzeptanz (und das Befolgen) gesatzten Rechts erleichtern und damit den Bestand der
Polis festigen.63 Es geht erkennbar nicht um ein isoliertes (positivistisches) Verständnis
von Recht und Geseu(gebung), sondern um eine (gesamt)gesellschaftlich vermittelte
und integrierte Legistik, die gesatzte Normwerte einsichtig machen, aber auch ftir den
nötigen \Tandel sorgen will. Deshalb soll das (rechts)wissenschaftlich-philosophisch Er-
langte auch schulisch und erzieherisch weitergegeben werden! Dieser Aspekt vermittelt
uns ein frühes Beispiel von tforschender \Tissenschaft. und tLehre<, aber auch von for-
schender >Lehre< und verantwortungsvoller >Praxis< in gleichwertigem Zusammenspiel.

Platon hat dies alles nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern konnte sich auf Vor-
denker stützen. Zu nennen ist auch hler (in Bezug auf frühes rechtswissenschaftliches
Denken) der erste europäische Jurist und Rechtswissenschaftler: Antiphon, auf den ich
in Graeca ausftihrlich eingegangen bin.64 Auch er pflegte neben rhetorisch-juristischer
Praxis bereits ein theoretisch-wissenschaftliches Rechmdenken und verband das mit

60 Das geschieht bei Platon nicht zum ersten Mal. Auch Herodot stellt, als Vater der Geschichtsschreibung
proto-soziologische und -ethnologische Betrachtungen an; s. erwa Bichler/Rollinger 2000,140 f: Geogra-
phie und Völkerkunde. Popper 1970, 88 ff. spricht von Platon als Soziologen!

6t Dazu in Barta 2010, Kapitel VIII I und Barta 201I [a], 35 ft
62 Historisch geschieht dies in der Atbenaion Politieia des Aristoteles; W'ilamowitz-Moellendorff 1893 I,

359 ffi \ü'iiamowitz weist aber noch alles >Rechdich-Juristische< ungeschieden der tPolitik< zu, ve(mengt
also beide Bereiche, obwohl diese bei den Griechen längst getrennr waren.

63 Das hat Platon auch in anderem Zusammenhang zum Ausdruck gebracht; etwa bei seiner Erfindung des

sogenannten tsoft law< (Barta 2010, Kap. VII 4: >Platons Erfindung des soft law<); Beispiele aus helle-
nistischer Zeit bei Velissaropoulos 201 I I, 105 ff.

64 Barta 2011[b] IIl1, Kap. II insbesondere 4 und 5. - Zur Person Antiphons auch in Bd. III, Kap. \4 4von
Graeca: >Griechisch-römische Zeittafel, (beimJahr 460 v. Chr.). - Ifenigstens erwähnen möchte ich die
Bedeutung der Rechtsvergleichung für die ktinftige Rechtsenrwicklung in Europa; zu Rechtsangleichung,
Rechtsvereinheitlichung und European Private Law: Bar/Schulte-Nölke 2009 und Taupitz 1993, der früh
auf die Komplexität und Schwierigkeit dieser Aufgabe hingewiesen hat.
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eigener Lehrtätigkeit. Auch an Philosophie und Politik war dieser erste Jurist Europas

inreressierr. Auf den von Antiphon und Platon - aber auch Denkern wie Isokrates - ge-

schaffenen (rechts)wissenschaftlichen Grundlagen konnten Aristoteles und Theophrast

auf- und weiterbauen und ihre Einsichten an Demetrios von Phaleron weirerreichen,65

der sein Rechtswissen ins Ptolemäische Agypten brachte, wo es weiterentwickelt und mit
ägyptischem Gedankengut angereichert an Rom weitergegeben werden konnte.66

5.3 Verknüpfung von Rechtsvergleichung Rechmgeschichte und Rechtspolitik
schon bei Platon

In Platons Nomoi stehen Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik neben

ernsrhafrer Rechtsdogmatik und Rechtsphilosophie. Diese Methoden dienen der

Gesetzgebung; aber auch der Rechtsanwendung und der Durchsetaung von Recht

(überhaupt einer tauglichen Rechtsordnung). Daneben schafft Platons Verständnis von

Rechtswissenschaft erste methodische Ansätze über ein >reines< Rechtsdenken hinaus,

denn bei ihm existieren neben rechtsphilosophischen - vielleicht dem Vorbild Herodots

folgend, auch proto-sozialwissenschaftliche Ansätze.67
'S7'ichtig ist dieses Ergebnis auch ftir die Einschätzung des Entstehens einer griechi-

schen Rechtswissenschaft; denn einem Rechtsdenken, das methodisch alle diese Betrach-

rungsweisen (und Teildisziplinen) zum Erkennen und Erlangen möglichst guter norma-

tiver Lösungen einsetzr, kann man die \Tissenschaftlichkeit schwerlich absprechen.

Dieses Urteil wird auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass die Römer mit manchen

dieier von den Griechen früh enrwickelten Rechtsdisziplinen - das betrifft vornehmlich

Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie - wenig anfangen

konnten,
Heinrich Honsell, sprichr davon, dass nRechtsgeschichte und Rechtsvergleichung

[...] i" ihrer ancillarischen Funkdon für die Zivilrechtsdogmatik gleichsam Zwillings-

schwesrern.. seien.68 Dem ist - wie ich zeigen konnte - hinsichtlich ihrer historischen

Genese beizupflichten, aber hinzuzufügen, dass'beide Teildisziplinen der Rechtswissen-

schaft schon im klassischen Griechenland entstanden sind und (zusammen mit anderen

Erfindungen und Entdeckungen) die Anflänge einer griechischen Rechtswissenschaft

erkennen lassen. - Ein modernes Verständnis von Rechtsgeschichte und Rechtsverglei-

chung erblickt aber deren Aufpbe nicht mehr nur in einer >ancillarischen Funktion ftir
die Zivilrechtsdogmatik< (deren Verständnis und Kulturbeflissenheit sich in engen

Grenzen hält), mag das auch yon Vertret€rn der Rechmdogmatik gerne so gesehen wer-

den, sondern betont den Eigenwert rechtshistorischer, rechtsvergleichender, rechtssozio-

65 Vgl. Dow/Travis 1973.
66 Ich verweise dazu erwa auf die Darstellung des fundamentalen, bis zum Schutz der Menschenwürde ge-

langten griechischen Persönlichkeitsschutzes in Barta 201 I Ib], Kap. II 14.
67 So auch Popper 1957 / 1970.
68 Honsell 1987.
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logischer und -tatsächlicher Methoden. Denn Funktion und Bedeutung von Rechtsge-
schichte und Rechtsvergleichung reichen weit über Rechtsdogmatik hinaus; konsti,
tuieren und unterstützen sie doch Rechtspolirik, Rechtssoziologä,nd Rechtstatsachen-
forschung und Rechtsphilosophie. und äiese Teildisziplin.n ä., Rechtsdenkens sind
auch dann wissenschaftlich beachtlich, wenn sie, was nicht selten der Fall ist, von der
Rechtsdogmatik unbeachtet bleiben. - Ebenso wichtig wie die haufig überschätzte
Rechtsdogmatik, sind Rechtspölitik und Rechtspraxis (iichte.li.h. R".Ärsanwendung,
Kautelarjurisprudenz i. w. S.); denn sie arbeiten inhaltlich und methodisch haufig.b.rrä
versiert (wie die sogenannte Theorie), wozu kommt, dass nichr alles, was sich Rechts_
dogmatik nennt, werwoll ist.

Das hier unrersuchte rechrsvergleichende Denken der Griechen, war dem grie-
chischen Kulturkreis in die \fliege g.t.$. Denn die Poliskultur forderte es heraus, sich
nicht nur aufdas eigene Recht zu beschiänken, sondern sich auch dafrir zuinreressieren,
was andere Poleis, nähere und entferntere Nachbarn, tun. - Dazu kam, dass viele kleinere
Poleis selber weder über die materiellen Mittel für eine eigene Gesetzgebung, noch über
das \Tissen dafiir verfügtel. pi. Folge war, worauf Ruschlnbusch hingewiesen hat, dass
heuffg die Gesetze der Nachbarn od., auch weiter entfernte vorbider (wie Athen,
Syrakus oder Lokroi) übernommen wurden.6e

Abschließend sei nochmals bemerkt, dass es ersraunr, dass eine so offen zu Tage lie-
gende Quelle wie Platon s Nomoi, so oberflächlich gelesen wurde, dass die dort keines-
wegs verklausulierte oder versteckte Methode einer institutionalisierten Rechtsverglei-
chung bis h.eute übergangen wurde. - Ein bewußtes übergehen s.h.id.t wohl eher aus,
wäre es auch durch ein solches >Ausblenden. (griechischä Rechtsdenkens) leichte r ge- _

wesen' das Entstehen einer griechischen Rechrlwissenschaft zu leugnen. Diese Auslas-
sung:n und verfehlungen srammen aber nicht nur von Rechrshirtorik.rn, sondern auch
von leichgläubigen Philologen und Althistorikern.T0

6. Alte Geschichte und Rechtsgeschichte

Lieber Ingo' ich hoffe, dass Du mit meinem Abstecher in die griechische Rechtsge-
schichte etwas anfangen kannst. Aber Du weißt ja: Das Innsbi'ucker l;nternehmen

6e Dant Barta 2011[b] IIl1, Kap. II l: >Frühe Polissatzungen - Zahlenzur polis und ihrem Recht.. Bei
_- 

solcher Rezeption wurde u. a. verglichen, was ,paßt. u.,.i,ir*, besser wegbleibt.70 r/ilamowitz-Moellenforff .*" Ä", das Rechisdenken der Griechen lewaltig unterschätzr und hat diehochenwvickelte Kautelarjurisprudenz ebenso übersehen wie das Entstehen der wissenschaftlichen Teil-
disziplinen Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung Rechrspolitik und .og". di.-R..hrsphilosophie und erhat damit das Entstehen einer griechisÄen RecÄtswissenschaft nicht .rirr selber verkannt, sondern auchftir viele andere verbarrikadiert; s. die Zitate in der >Einieitung. von $/ilamowirz_Moellendorff lg93 I,6f.

Die Erfindung der rRechtsvergleichung< im antiken Griechenland 687

>Lebendige Rechtsgeschichte. wurde geschaffen, um die wissenschaftliche Beziehung

zwischen unseren Disziplinen zu vertiefen und zu intensivieren. Und die Erfahrung
zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, weil das Gros der Vertreter/innen in beiden Diszi-
plinen nur an Fragestellungen der eigenen Disziplin interessiert ist. - Interdisziplinarität
ist häufig erwas, um bei festlichen Anlässen inhaltlich und sprachlich zu prunken. Aber
gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, ist wieder etwas anderes. - Du hast anders gedacht

und gehandelt und warst offen ftir ein fachliches f.nes transire. Ich hoffe, dass Du
weiterhin Deine beruflichen Interessen in Muße und Gesundheit pflegen und mit
Deinem '$7'issen zur Verbreitung geschichtlicher Einsicht und Erfahrung beitragen

kannst. Die Gegenwart tendiert zu Geschichtslosigkeit und disziplinärem \Tindsurfing
sie benötigt aber dringend fundierte Beispiele und Vorbilder. Die Alte Geschichte und
die Rechtsgeschichte können sie liefern; sie vermögen aber auch - was fiir die Gegenwart

nicht weniger wichtig ist - zu zeigen, was nicht gelungen ist und zum Scheitern ftihrte.
Die Entdeckung dass Platon der Erfinder der Rechtsvergleichung ist, widme ich Dir zu

Deinem 75er. - Vielleicht können wir gemeinsam ein klein wenig dazu beitragen, ftir
den sinnerhellenden Konnex von Vergangenheit, Gegenwart und Zuktnft in unseren

Disziplinen Verständnis zu schaffen. Dies im Sinne Sigmund Freuds, der meinte, >>je

weniger aber einer vom Vergangenen und Gegenwärtigen weiß, desto unsicherer muß

sein Urteil über das Zukünftige ausfallen...Tr

7r Freud 1927,325.
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Von Geistern und Gesetzen.

Kulturhistorische Betrachtungen zum athenischen Recht

An Bewunderung falls man möchte, Begeisterung für verschiedene Bereiche ihres kultu-

rellen Schaffer,, Ä", ., den Griechen - und speziell den Athenern des 5. und 4. Jh., der

klassischen Epoche - gewiß nicht gefehlt. Ihr Recht freilich ist seitens der Moderne, ganz

im UnterschLd ,ot Antike,l lange Zett kaum gerühmt worden und hat erst seit kurzem

imZuge kukurwissenschafrlicher Srudien auch lobende Prädikate erhalten'2'Wurde es

,rord.Ä gerne mir Adjektiven wie >>altertümlich<. belegt,3 so war dies nur partiell durch

die Tatsache angeregr, daß bei besonderen Fällen, jenen eines gewaltsamen Todes, Rege-

lungen des späten 7.Jh. in die zwischen 411 und 399 erstellte Kodifikation des Gesetzes-

b.rärd.s Aufnahme gefunden hatten.a Sonst war es häu{ig das römisch-kaiserzeitliche,

so nicht das gegenwärt1ge Recht, welches den Tadel inspirierte und dem athenischen Epi-

theta wie ,r*.r,ig ausgebildet.. oder ,runterentwickelt<< eintruS5 wobei meist noch eine

weitere Facette J"".r,r",' Dann wurde die vermeintlich auf diesem Sektor zu konstatie-

rende Stagnation mit der im ersten Drittel des 5. Jh. entstandenen politischen Ordnung

der direkien Demokratie und ihrer Rechtspflege durch Geschworenengerichte in Ver-

bindung gebracht und der Bürgerschafr, aus deren männlichen Mitgliedern sich per Los-

verfahren die Dikasterien in einer Größenordnuhg von 20I, 401 oder 501 Personen zu-

sammensetzren6 und denen auch die etwa 250 fuchter des Areopag entstammten,T unge-

I Vgl. erwa Liv. 3,31,8 (inclhae legu Solonis). Zu ,rUrsprung und Ausgestaltung.. der >>Legende.. von der

angeblichen ,rÜbernahme solonischer Gesetze in den 7-wölftafeln.. Siewert 1978.

, B.il.trt.r"- spielte v. a. die freie l/ahlmöglichkeit zwischen Ve rfahrensarten, die tt open texture in Athe-

nian law<< (Harris 2000) eine Rolle. Vgl. dazu Carey 2004, 1 I I f. 130 f. Allgemein über neuere Ansätze

orientiert Cohen 2005[a].
3 Z. B.'Vesel 1997,141.
a Zur Rechtskodifikation z. B. Rhodes 1991. Das tVirken Drakons und die Frühphase der athenischen

Rechtsenrwicklung die in den letzten Jahren einen Schrverpunkt der Forschung bildeten, braucht uns bei

der folgenden Untersuchung allenfalls am Rande zu interessieren'
5 Siehe etwa Vesel 7997, 133. 137. 148.
6 Die Gerichte der Demokrarie werden ausführlich beschrieben bei Aristot. Ath. poi' 63-69; vll. auch Lip-

sius 1905, 134-166 wdBleicken 1995, 240-269.


